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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1993

Norm

UWG §9b

Rechtssatz

Das gegen Verkäufe unter dem Einstandspreis gerichtete Unwerturteil des Gesetzes tri1t auch "echte"

Sonderangebote, auf die manche Branchen, wie etwa der Lebensmittelhandel, schon deshalb angewiesen sind, weil

alle Konkurrenten im wesentlichen die gleichen Waren anbieten.
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